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A-1012 Wien, Stubenring 1: Präsidialsektion, Sektion I, Sektion 11, Sektion 111, Buchhaltung, Tel. 0222/7500 DW 

A-1012Wlen, Stubenring 12: Sektion IV, Sektion V, A'bt. 111 B 7, 111 B 9, 111 B 11, Tel. 0222/51510 DW 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wi e n 

Wien, am 20. November 1987 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl Sachbearbeiter/Klappe 

04019/01-Pr.C6/87 Ob.Rat Dr. Bu merl/6834 

Betreff : 

Entwurf eines Bundesgesetzes :.iber die 
Ausschreibung bestimmter Funktionen und 
Arbeitsplätze im Bundesdienst (Ausschrei
bungsgesetz 1987 - AJsG) 

Datum: J. l{lr" 1';:":08 
- I • .J'-�'\l .. "')0 

F 4. Jan. 1988 
I Ver_te_ilt 

____ .:.-;-- :: .•. ====��:.J 
i1 () 

. 
Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanz�� 
Verfassungsdienst vorn 13. Mai 1 976, Zl. 600.614/3-III/2/76, be
ehr t s ich das Bundesmin is ter ium f:.ir Land- und For stw i r tschaft, 
in der Anlage 25 Ausfertigungen der stellungnahme zum Entwurf 
eines Au sschreibungsgesetzes 1987 zu :.ibermitteln. 

Beilagen 

F:.ir den Bundesminister: 
Dr. BJmerl 

ie Richtigkeit 
u : fe r t YJu n g : 

e�CM-� 

Bitte fuhren Sie unsere Geschäftszahlln Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 111145 und 111780 - OVR: 0000183 - Bankverbindung : PSK 5060007 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
" BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

A-1012 Wien, Stubenring 1: Präsidialsektion, Sektion I, Sektion 11, Sektion 111, Buchhaltung, Tel. 022217500 DW 

A-1012Wlen, Stuben ring 12: Sektion IV, Sektion V, Abt. 111 B 7,111 B 9,111 B 11, Tel. 0222151510 DW 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballha..1splatz 
10 14 W i e n 

Wien, am 20. November 1987 

Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl 
Ihre Nachricht vom 

Unsere Geschäftszahl Sachbearbeiter/Klappe 

Betreff : 

04019/01-Pr.C6/87 Ob.Rat Dr. B..1merl/683 4 

Entw..1rf eines B..1ndesgesetzes :1ber die 
A..1sschreib..1ng bestimmter F..1nktionen und 
Arbeitsplätze im B..1ndesdienst (A..1sschrei
b..1ngsgesetz 1987 - A..1sG) 

Un te r Bez ugnahme a..1 f di e do. Aussend..1ng vom 23. Ok tober 1987, 
zl. 920. 320/6-II/A/6/87, beehrt sich das B..1ndesminister L.lm f:1r 
Land- ..1nd Forstwirtschaft Z..1m Entwurf eines A..1sscheibungsge
setzes 1987 wie folgt Stell..1ng Z..1 nehmen: 

Allgemeines: 

Generell ist zu bemerken, daß im Bereich des B..1ndesministeri..1ms 
f:1r Land- und Forstwirtschaft bereits seit mehr als einem 
halben Jahr im Ressortbereich Funktionen ..1nter sinngemäßer 
Anwendung des Ausschr e ibungsgesetzes a..1ch dann a..1sgeschr i eben 
werden, wenn Dienststellen weniger als 5 0  Bedienstete 
aufweisen. In dieser Hinsicht ist der Entwurf engergefaßt, als 
die ho. Praxis. Auch im Lichte des Arbeits:1bereinkommens vom 
16. Jänner 1987 erscheint der Entw..1rf als eng. 

Im Hinblick a..1f das Einspar..1ngsgebot a..1f dem Personalsektor m..1ß 
die mit der in A..1ssicht genommenen Erweiter..1ng des materiellen 
Regel..1ngsbereiches verb..1ndene Mehrbelastung der im Gegenstand 
befaßten Bediensteten jedoch als problematisch gesehen werden. 

Zu einzelnen Bestimm..1ngen des Entw..1rfes: 

Z..1 § 1: 

Im Rahmen der ho. Beg..1tacht..1ng wurde die Frage a..1fgeworfen, ob 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahlln Ihrer Antwort an! 
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nicht die Ausnahme betreffend die Präsidentschaftskanzlei ... md 
die Parlamentsdirektion neuerlich Jberpr:ift werden sollte. 

Zu § 2 Z.9: 

Die lit.c sollte lauten wie folgt: 
"Sektionen und Gebietsbauleitungen des 
Dienstes fJr Wildbach- und Lawinenverbauung;" 

Forsttechnischen 

Es sollte folgende lit.d angef:igt werden "d) Dienststellen 
gemäß § §  129 und 135 Forstgesetz 1975 , BGB1.Nr. 440/1975 in der 
jeweils geltenden Fassung." 

Diese Änderungsw:insche werden wie folgt begrJndet: 

Nach dem vor liegenden Entwur f fallen die Lei ter funk tionen der 
For s tl ichen Ausb i 1 dungss tä t ten n ich t unter die Au sschr ei bungs
pflicht. Diesem Mangel soll durch die AnfJgung einer lit. d ab
gehol fen wer den. Außerdem bes teh t ein Bed:i r fn is nach Erfass ung 
der Fu nktion eines Institutsleiters an der Forstlichen Bundes
versuchsanstalt. Durch die oben angeregte Ergänzung der lit.c 
soll gewähr le i s tet wer den, daß auch Geb ietsbaul e i tungs funk t io
nen von Dienststellen mi t weniger als 5 0  Bediensteten einbe
zogen werden. 

Zu § 3 Z.l: 

Beim Forsttechnischen Dienst fJr Wi1dbach- und Lawinenverbauung 
ist die Ernennung auf einen Dienstposten der Dienstklasse VII I 
in der Verwendungsgruppe A immer und der Dienstklasse VII der 
Verwendungsgruppe B im technischen Bereich nicht von einer 
Leiterfunktion abhängig, sondern von der Jber die normale 
Tätigkeit hinausgehenden besonderen Tätigkeit des jeweiligen 
Bediensteten. 

Daraus ergibt sich, 

a) Es w:irden 3 Klassen von Gebietsbauleitu ngen geschaffen 
werden, solche mit mehr als 5 0  Bediensteten, solche mit 
weniger als 5 0  Bediensteten und solche, deren Leiter zusätz
liche Sonderaufgaben wahrnimmt. 

b) Schwier igkei ten wJrden sich auch ergeben, wenn B-Techniker 
mi t gr oßem und ver an twor tungsvollem Aufgabenber e ich in die 
VII. Dienstklasse befördert werden sollen. Derzeit stehen 
4 sogenannte Topfposten f:ir diese Beförderungen zur Ver
fJgung und n ur f:ir die jeweils besten B-Techniker mit einem 
entsprechend großen Arbei tsbereich wird die Beförder... mg in 
die VII. Dienstklasse beantragt. Diese Kriterien stehen 
nicht im unmittelbaren Zu sammenhang mit einem bestimmten Ar
be i tspla tz, sonder n können je nach Er for der nissen J.nd 
äußeren Umständen bei verschiedenen Arbeitsplätzen aJ.ftreten 
(so verschieben sich nach Unwetterkatastrophen oft die Ver

bau ungsschwerpunkte und damit auch die Bewertungskriterien) . 
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c) § 3 Abs.l lit.b könnte n..lr f:.ir die 7 Leiter 
tungs- ..Ind Rechnungsstellen im Bereich der 
Sektionsleitungen angewendet werden. 

der Verwal
jeweiligen 

§ 3 sollte wie fOlgt ergänzt werden: " Von diesen Be
stimm..lngen sind die Dienststellen des Forsttechnischen 
Dienstes fJr Wildbach- und Lawinenverba..l..lng ausgenommen." 

Z..I § 4: 

Es erscheint zweckmäßig, im Abs.3 Zu regeln, 
schreib..lng • . . . . . •  Z..l erfolgen hat, soferne die 
Stellen Jberha..lpt noch nachbesetzt werden. 

Z..I § 6: 

daß die Aus
freiwerdenden 

Hier ist offenbar gemeint, daß Bedienstete, gegen die ein Dis
ziplinarverfahren eingeleitet wurde, nicht ausgewählt werden 
dJrfen. 

Z..I § 13: 

Die Geheimhaltungsbestimmung sollte so gefaßt werden, daß kein 
weiterer Interpretationsspielraum verbleibt. Die Regelung 
soll te Jber dies mi t den 1988 ink raft tr etenden ne..len Be
stimm..lngen Jber das Amtsgeheimnis und des A..Isk..lnftpflichtge
setzes harmonisiert werden. Es erhebt sich im Jbrigen dle 
Frage, ob das jeweilige G..Itachten dem betreffenden Bewerber 
mitgeteilt werden kann. 

Zu Abschnitt VII: 

Es erhebt sich die Frage, ob solche Bewerberlisten nicht a..lch 
fJr die in den § § 1 bis 3 genannten F..Ink t ionen ..Ind Arbe i ts
plätzen angelegt werden sollten. 

Im :.ibr igen soll te Jber legt werden, wie vor z..Igehen ist, wenn 
sich aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung kein Bewerber 
findet. A..IS Gr:.inden der Verwal tungsvereinfach..lng und der 
Kosteneinsparung sollte gepr:.ift werden, ob in einem solchen 
Fall auf eine zweite öffentliche A..Isschreibung verzichtet 
werden k ann. 

Dem do. Wunsche gemäß wurden 25 A..Isfertigungen der Stellung
nahme dem Präsidium des Nationalrates z..Igeleitet. 

F:.ir den Bundesminister: 
Dr. B..I merl 

F :.i r ,d i e R ich t i g k e i t 
d

�ß:k:� 
./ 

26/SN-75/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




